
 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Lohmar 
 
 

OFFENLAGE 
 
7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 100 im Bereich der Altenrat-
her Straße in Lohmar - Ort  
 
 Bekanntmachungstafel 

Rathaus 
 Hinweistafel  

Bürgerzentrum Birk 
 Hinweistafel  

Forum Wahlscheid 
Aushangdatum:  01.02.2012 
 

Unterschrift:  

Abnahmedatum: 13.02.2012 
 

Unterschrift:  

 
 



 

 

Stadt Lohmar 
Der Bürgermeister 
63/61 26 10/100.007/Cp 
 
 

Bekanntmachung 
 
 

7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 100 im Bereich der Alten-
rather Straße in Lohmar – Ort 
 

h i e r: Offenlagebeschluss 
 gem. § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 i.V.m. § 13a BauGB  
 
 
Der Rat der Stadt Lohmar hat in seiner Sitzung am 18.10.2011 den Beschluss gefasst, 
die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und der betroffenen Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 i.V.m. § 13a BauGB für die 7. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 100 im Bereich der Altenrather Straße in Lohmar-Ort 
durchzuführen.  
 
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB liegt der Bebauungsplanentwurf – mit der Begründung ohne 
Umweltbericht – in der Zeit vom 
 
 

15.02.2012 bis einschließlich 19.03.2012 
 
 
bei der Stadt Lohmar, Bauaufsichts- und Planungsamt, 53797 Lohmar, Hauptstraße 27 
– 29, 2. Obergeschoss, während der Dienststunden, 
 
 

montags, von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 
dienstags bis donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  

14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

 
 
öffentlich aus. 
 
Während der Auslegungsfrist können gemäß § 3 Abs. 2 BauGB Stellungnahmen schrift-
lich eingereicht oder mündlich zur Niederschrift vorgetragen werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungs-
plan unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist 
unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragstel-
ler im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht. 
 

 Lohmar, den 27.01.2012 
  



 

 

Nach Ablauf dieser Offenlegungsfrist entscheidet der Rat der Stadt Lohmar über die 
fristgerecht vorgebrachten Anregungen und Bedenken. 
 
Das Ergebnis wird von mir mitgeteilt. 
 
 
 

 
 
R ö g e r 
-Bürgermeister- 




